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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-
Krankenversicherung (AVB/GAK) im Rahmen des Mehrwert-
kontos starpac plus  
 
 
1. Woraus ergibt sich der Umfang des Versicherungsschutzes?  
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der Versicherungsbestätigung, besonderen schriftlichen Vereinbarungen, den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Tarif sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 
 
 
 
2. Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss der starpac plus-Vereinbarung, jedoch nicht vor Grenzüberschreitung ins Aus-
land. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.  
 
 
 
3. Wann endet der Versicherungsschutz?  
 
3.1 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes unter 

Berücksichtigung der im Tarif vorgesehenen maximalen Dauer des Versicherungsschutzes, spätestens mit dem Wegfall der star-
pac-Vereinbarung oder - bei Beendigung des Vertrages zwischen dem Versicherer und der Sparkasse -  mit dem Ende des durch 
die letzte Kontopreis-Berechnung gedeckten Zeitabschnitts. Als Beendigung des Auslandsaufenthaltes gilt die Grenzüberschrei-
tung in das Inland. 

3.2 Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch besteht, längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachge-
wiesener Transportunfähigkeit nicht möglich, verlängert sich der Versicherungsschutz über den Zeitpunkt der ursprünglichen 
Beendigung des Versicherungsschutzes (siehe Absatz 1) hinaus um längstens 90 Tage. 

 
 
 
4. Was tun im Schadenfall?  
 
4.1 Kostenbelege können nur dann erstattet werden, wenn sie unter Angabe der Nummer der Kreditkarte dem Versicherer direkt 

eingereicht werden. Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforderten Nachweise im Original er-
bracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers.  

4.2 Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, den Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten 
Person, die Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die einzelnen Leistungen des Heilbehandlers sowie die Behandlungsdaten.  
Aus den Rezepten müssen die verordneten Medikamente, die Preise und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahn-
behandlung müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und die daran vorgenommenen Behandlungen tragen.  

4.3 Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen aus § 11 Absatz 1 bis 3 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG). 

4.4 Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport vor, ist eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwen-
digkeit mit Angabe der genauen Krankheitsbezeichnung einzureichen.  

4.5 Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten ist die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Be-
scheinigung über die Todesursache einzureichen. 

4.6 Der Versicherer ist berechtigt, mit befreiender Wirkung an den Übermittler von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten. 
4.7 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. 
4.8 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer 

eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht 
gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß ”Devisenkursstatistik”, Veröffentli-
chungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbelege nach-
gewiesen, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden.  

4.9 Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das Ausland und für Übersetzungen können von den Leistungen 
abgezogen werden. 

 
 
 
5. Anspruch auf Versicherungsleistungen  
 
5.1 Anspruch auf die Versicherungsleistungen hat die versicherte Person. 
5.2 Gegen diesen Anspruch der versicherten Person darf der Versicherer nicht mit den ihm zustehenden Forderungen aus dem 

Vertrag mit Ihrer Sparkasse aufrechnen; die Vorschrift des § 35b Versicherungsvertragsgesetz wird abbedungen.  
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6. Welche Obliegenheiten sind nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten?  
 
6.1 Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die 

der Genesung hinderlich sind.  
6.2 Die versicherte Person hat auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 

oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. Insbesondere ist sie verpflichtet, Erklärungen zur 
Entbindung von der Schweigepflicht abzugeben. Außerdem sind dem Versicherer auf dessen Verlangen Beginn und Ende eines 
jeden Auslandsaufenthaltes nachzuweisen. 

6.3 Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt unter-
suchen zu lassen.  

 
 
 
7. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen? 
 
Wird eine der in Ziffer 6 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist der Versicherer mit den in § 6 Absatz 3 
VVG vorgeschriebenen Einschränkungen berechtigt, die Versicherungsleistung ganz oder teilweise zu versagen.  
 
 
 
8. Ansprüche gegen Dritte 
 
8.1 Hat eine versicherte Person Schadenersatzansprüche nichtversicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, besteht unbeschadet des 

gesetzlichen Forderungsüberganges nach § 67 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versiche-
rungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten. Gibt eine versicherte Person einen solchen 
Anspruch oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht ohne Zustimmung des Versicherers auf, wird dieser insoweit 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.  

8.2 Wurde von einem Dritten Schadenersatz nichtversicherungsrechtlicher Art geleistet, ist der Versicherer berechtigt, den Ersatz 
auf seine Leistungen anzurechnen, soweit der geleistete Schadenersatz und seine Versicherungsleistung zusammen den tat-
sächlichen Schaden übersteigen würden.  

8.3 Erfährt der Versicherer nach Erbringung der Versicherungsleistung davon, dass von einem Dritten Schadenersatz nichtversiche-
rungsrechtlicher Art geleistet wurde, kann er die erbrachte Versicherungsleistung, soweit der geleistete Schadenersatz und sei-
ne Versicherungsleistung zusammen den tatsächlichen Schaden übersteigen, zurückfordern. 

 
 
 
9. Willenserklärungen und Anzeigen 
  
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Schriftform. Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungs-
vermittler nicht bevollmächtigt. 
 
 
 
10. Gerichtsstand  
 
Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Sitz des Versicherers oder bei dem Gericht des Ortes anhängig gemacht 
werden, wo der Versicherungsvermittler zur Zeit der Vermittlung seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer solchen 
seinen Wohnsitz hatte. 
 
 
 
 
Gültig ab 01.10.2002 


